
  STADT Checkliste 

Beitragsermäßigung  ~mmn  

Sozial gestaffelte Elternbeiträge  BILDUNG & Kinderbetreuungsjahr 2024/2025    

INTEGRATION  

  

Kinderbetreuungseinrichtung  
Name   

  

Angaben zum Kind  
 Name des Kindes   

  

Weitere Kinder  
 Anzahl der weiteren Kinder, für die ein haushaltszugehöriger Elternteil aktuell Familienbeihilfe bezieht:  

  

Weitere Kinder, die ebenfalls eine dem Tarifsystem angeschlossene Kinderbetreuungseinrichtung besuchen  

Name des Kindes  Name der Einrichtung  

    

    

    

Nachweis über den Bezug von Familienbeihilfe ist beizulegen (Rückstufung um eine Stufe pro weiterem Kind).  

  

Angaben zu den Einkünften der unterhaltspflichtigen Familienangehörigen,  

die mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben, für das Jahr 2023   
Zutreffendes bitte ankreuzen!  Mutter  Vater  

Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit (auch Pensionen)  □    □    

Einkünfte aus selbstständiger Arbeit   □    □    

Einkünfte aus Gewerbebetrieb  □    □    

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft  □    □    

Einkünfte aus Kapitalvermögen, soweit nicht endbesteuert  □    □    

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung  □    □    

Sonstige Einkünfte gemäß § 29 Einkommensteuergesetz  □    □    

Weitere Einkünfte im Jahr 2023    

Wochengeld  □    □    

  

  Geburtsdatum    

  



Kinderbetreuungsgeld (NICHT zu verwechseln mit Familienbeihilfe!)  □    □    

Arbeitslosengeld (auch Weiterbildungsgeld)  □    □    

Notstandshilfe  □    □    

Einkünfte von Zeitsoldaten (ohne Taggeld und gesetzl. Abzüge)  □    □    

Sozialhilfe und Mindestsicherung, Grundversorgung (Deckung Lebensunterhalt ) □    □    

Erhaltene Unterhaltszahlungen von geschiedenen Ehegatten  

(Gerichtsbeschluss oder Vereinbarung ist vorzulegen)  □    □    

Erhaltene Unterhaltszahlungen und Waisenpensionszahlungen für das betroffene 

Kind und dessen leibliche Geschwister (Gerichtsbeschluss oder gerichtlich 

genehmigte bzw. vor dem Amt für Jugend und Familie abgeschlossene 

Vereinbarung ist vorzulegen)  □    □    

Nachweislich erbrachte Unterhaltszahlungen, die verpflichtend an nicht 

haushaltszugehörige Angehörige zu leisten sind (Nachweise sind beizulegen)  □    □    
  



Zur Bestätigung sind folgende Unterlagen beizulegen  

□  
  

Erklärung (Ich bestätige mit meiner Unterschrift:)  
• Meine Angaben und Unterlagen sind richtig und vollständig. Ist dies nicht der Fall, muss ich eine eventuelle 

Differenz zum korrekt berechneten Beitrag zurückzahlen.  

• Wenn ich keine/nicht vollständige Einkommensunterlagen vorlege, wird mir der Elternbeitrag der höchsten 

Einkommensstufe vorgeschrieben (z.B. bei zwei Einkommen wird nur ein Nachweis vorgelegt).  

• Ich stimme zu, dass die Erhalter/innen der Kinderbetreuungseinrichtungen alle meine Angaben und Unterlagen 

an das Land Steiermark zum Zweck der Überprüfung der Berechnung weitergeben, wenn dies erforderlich ist.  

• Ich weiß, dass ich für falsche Angaben bestraft werden kann.  

  

Datenschutzrechtliche Einwilligung  
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten für die Bearbeitung dieser Checkliste verarbeitet werden.  

Ich bin berechtigt, die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit gegenüber der Abteilung für Bildung 

und Integration einseitig und schriftlich zu widerrufen. Die Verwendung der Daten auf Grund gesetzlicher 

Bestimmungen bleibt davon unberührt.  

Ich stimme zu, dass die Abteilung für Bildung und Integration die Richtigkeit der angegebenen Daten in  

elektronischen Registern (z.B. Melderegister, Vereinsregister, Firmenbuch, Unternehmensserviceportal) überprüft  (§ 

17 Abs. 2 E-Government-Gesetz). Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Stadt Graz, Abteilung für Bildung 

und Integration.  

Datenkategorien, Empfänger und Rechtsgrundlage der Verarbeitung sind im Datenverarbeitungsregister registriert 

und unter dem Link DVR 0051853/025 veröffentlicht. Allgemeine Informationen zur Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung der Stadt Graz.  

  

Datum und Unterschrift   
  

 

 Datum    Erziehungsberechtigte/r  

Zutreffendes bitte ankreuzen!  Mutter   Vater  

Jahreslohnzettel oder Arbeitnehmerveranlagung 2023  □     □    

Einkommensteuerbescheid 2023  □     □    

Wenn bei Land- und Forstwirten kein Einkommensteuerbescheid vorliegt:  

letztgültiger Einheitswertbescheid und Vorschreibungen zur Sozialversicherung  

2023, Pachtvertrag  □    

 

□    

Pensionsbescheid 2023  □     □    

Bestätigungen über weitere Einkünfte (oben angekreuzt)  □     □    

Nachweise über erhaltene oder geleistete Unterhaltszahlungen  

(oben angekreuzt)  □    
 

□    

Aktuelle Bestätigungen über die Familienbeihilfe für alle weiteren Kinder    

     □   
 

Frist für Vorlage der Einkommensunterlagen:   30. Juni 2024 

  

 

  

 

https://egov.graz.gv.at/infotext/DVR/025_Datenanwendung.pdf
https://egov.graz.gv.at/infotext/DVR/025_Datenanwendung.pdf
https://www.graz.at/cms/beitrag/10309180/7765258/Datenschutzerklaerung_der_Stadt_Graz.html
https://www.graz.at/cms/beitrag/10309180/7765258/Datenschutzerklaerung_der_Stadt_Graz.html


  

Für Rückfragen:  

Telefonnummer  

  

  E-Mail    


